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„Zwangsmitgliedschaft 
und Monopol“ der 
Berufsgenossenschaften?
Die Pflichtmitgliedschaft der Unternehmen
in der gesetzlichen Unfallversicherung ver-
stößt weder gegen das Recht der Europäi-
schen Gemeinschaft noch gegen das
Grundgesetz.Das BSG hat sich in seiner Sit-
zung am  9. Mai 2006 (wiederholt) mit der
Vereinbarkeit der Deutschen gesetzlichen
Unfallversicherung mit Verfassungs- und
Europarecht auseinandergesetzt.
Das BSG hat sich zu den verfassungsrechtli-
chen Einwänden sowohl gegen die staatlich
organisierte Unfallversicherung als solche,
als auch gegen die Rechtsgrundlagen der
Veranlagung und der Heranziehung der
Unternehmer zu Beiträgen, in früheren Ent-
scheidungen mehrfach geäußert. In dem
Urteil vom 11.11.2003 – B 2 U 16/03 R ist
im einzelnen begründet worden, dass und
warum das System der Deutschen gesetzli-
chen Unfallversicherung mit den gemein-
schaftsrechtlichen Grundsätzen der Wett-
bewerbs- und Dienstleistungsfreiheit verein-
bart ist. Danach kollidiert der Versicherungs-
und Beitragszwang in der Deutschen
gesetzlichen Unfallversicherung nicht mit
den im Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft (EGVtr) garantierten
Grundfreiheiten. Die Wettbewerbs- und
Dienstleistungsfreiheit seien schon deshalb
nicht betroffen, weil die Unfallversiche-
rungsträger keine am Wirtschaftsverkehr
teilnehmenden Unternehmen im Sinne der
Artikel 81, 82 EGVtr seien. Dies hat der
Europäische Gerichtshof bereits für das ita-
lienische Unfallversicherungssystem ent-
schieden, das mit der gesetzlichen Unfall-
versicherung in Deutschland in den Grund-
zügen vergleichbar ist. Die zwangsweise
Einbeziehung in eine öffentlich- rechtlich
organisierte Unfallversicherung verstößt
auch nicht gegen das Grundgesetz. Insbe-
sondere werde dadurch die Freiheit der
beruflichen und wirtschaftlichen Betätigung
nicht in unerlaubter oder unverhältnismäßi-
ger Weise beschnitten.

BSG-Urteil vom 9. Mai 2006 – B 2 U 34/05 R –

Im Ehrenamt versichert?
Der Unfallversicherungsschutz für ehrenamt-
lich Tätige wurde deutlich erweitert. 
In der gesetzlichen UV ist der Versicherungs-
schutz für ehrenamtlich Tätige unterschiedlich
geregelt. 

Öffentlich rechtlicher Bereich 
Als Faustregel gilt: Personen, die für öffentli-
che Institutionen ehrenamtlich tätig sind,
unterliegen grundsätzlich dem Schutz der
gesetzlichen UV. Der Gesetzgeber hat Perso-
nen, die für Körperschaften (z. B. für Berufs-
genossenschaften) Anstalten oder Stiftungen
des öffentlichen Rechts sowie für privatrechtli-

che Zusammenschlüsse dieser öffentlichen Trä-
ger tätig sind, unter den Schutz der gesetzli-
chen UV gestellt.
Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften
werden den Körperschaften des öffentlichen
Rechts im engeren Sinne gleichgestellt. Des
weiteren erstreckt sich der Versicherungs-
schutz auf ehrenamtlich im Bildungswesen
Tätige. 

Bürgerschaftlich engagierte und 
weitere Personen (privatrechtl. Institut.)
Bei Ehrenämtern in privatrechtlichen Vereini-
gungen entscheidet der Einzelfall. Im Januar
2005 ist ein Gesetz in Kraft getreten, das einer
Vielzahl ehrenamtlich Tätiger während ihres
Engagements Versicherungsschutz gegen die
Folgen von Unfällen ermöglicht. Der bisher
begrenzt bestehende Unfallversicherungs-
schutz für ehrenamtlich Tätige wird deutlich
erweitert. So können sich jetzt auch in der Ver-
einssatzung benannte Ehreamtsträger in gem-
einnützigen Organisationen auf schriftlichen
Antrag versichern. 
Der Begriff Ehrenamt definiert sich wie folgt:
- Freiwillig (d. h. nicht im Rahmen vereinsrecht-

licher Verpflichtungen oder Beschäftigungen),
- Unentgeltlich,
- für Andre (die Tätigkeit aus der Allgemeinheit,

nicht nur der Organisation nutzen),
- im organisatorischen Rahmen (z. B. dem Rah-

men eines Vereins),
- regelmäßig (mindestens einmal monatlich).
Versichert sind alle Tätigkeiten, die sich aus der
Wahrnehmung des Ehrenamtes ergeben, also
die Teilnahme an Sitzungen oder Tagungen
sowie Besprechungen, die damit zusammen-
hängenden notwendigen Vorbereitungshand-
lungen sowie erforderlichen Wege von und zu
dem Ort der ehrenamtlichen Tätigkeit. 

Private Erledigungen auf
dem Heimweg
Das BSG hat eine jahrzehntelange Recht-
sprechung modifiziert: Es geht um die Frage 
des Versicherungsschutzes im Rahmen von Ar-
beitswegen, die der Versicherte kurzfristig un-
terbricht, um persönliche Erledigungen vorzu-
nehmen, ohne dabei den öffentlichen Ver-
kehrsraum zu verlassen.
Folgender Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde:
Die Versicherte war als Altenpflegerin tätig.
Ihre Wohnung lag ca. 40 Kilometer von der
Arbeitsstätte entfernt. Am Unfalltag fuhr sie
nach Arbeitsende zu ihrem Bekannten, um
dort ihr freies Wochenende zu verbringen. Die
Wohnung des Bekannten lag rd. 44 Kilometer
von der Arbeitsstätte entfernt. Auf dem Weg
dorthin legte sie einen Zwischenhalt ein, um in
einem nahe der Straße liegenden Geschäft ein-
zukaufen. Sie parkte an der rechten Straßen-
seite, überquerte die Straße (in Richtung des
Geschäftes), wurde von einem PKW erfasst
und dabei schwer verletzt.
In der gesetzlichen Unfallversicherung sind
auch Wegeunfälle versichert, die sich auf dem
unmittelbaren Weg von der Wohnung des

Arbeitnehmers zur Arbeitsstätte oder zurück
ereignen. Versichert ist grundsätzlich nur der
unmittelbare Weg (also keine Abwege oder
Umwege). Anerkannt werden jedoch auch
Wege vom und zum sogenannten Dritten Ort
(einem anderen Ort als die eigene Wohnung),
wenn die Länge des Weges zu diesem Dritten
Ort in einem angemessenen Verhältnis zu dem
üblicherweise zurückgelegten Weg zur
Arbeitsstätte und zurück steht. 
Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass auch
der Weg von der Arbeitsstätte zum Bekannten
versichert ist, da die Länge des Weges nicht
wesentlich von der Länge des Weges zwischen
Arbeitsstätte und Wohnung abwich.
Ein Unfall, der sich im Straßenraum auf dem
Verbindungsweg zwischen Arbeitsstätte und
der Wohnung des Bekannten ereignet hätte,
wäre daher versichert gewesen. 

Kein Wegeunfall bei privater 
Unterbrechung
Eine Unterbrechung dieses Weges, die aus-
schließlich oder überwiegend eigenwirtschaft-
lichen Zielen dient und daher in keinem unmit-
telbaren Zusammenhang mehr mit der Arbeit
steht, führt zum Ausschluss des Versiche-
rungsschutzes. Private Einkäufe, Behörden-
gänge usw. auf dem Arbeits- bzw. Heimweg
sind nicht versichert. 
Unterbrechungen, bei denen die private Besor-
gung unmittelbar im Bereich des Weges liegt
und ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung
gleichsam „im Vorbeigehen“ erledigt werden
kann, sind dagegen versichert. (Beispiel: Besor-
gen von Zigaretten aus einem Automaten am
Straßenrand auf dem Fußweg; Hilfe beim Hin-
einheben eines Kinderwagens in einen Bus).
Diese Ausnahme gilt auch weiterhin.
Nach bisheriger Rechtsprechung blieb eine
Unterbrechung des Weges so lange versichert,
bis der/die Versicherte den öffentlichen
Straßenraum verlässt. Im vorliegenden Fall hät-
te dies nach früherer Rechtsprechung bedeu-
tet, dass die Versicherte, die zwar ihr Auto
bereits geparkt hatte, dann in entgegenge-
setzter Richtung lief, um private Besorgungen
zu machen, noch unter Versicherungsschutz
gestanden hätte, weil sie den Unfall im öffent-
lichen Straßenraum erlitt.
Diese Rechtsprechung hatte ihren Ausgangs-
punkt in Fällen, in denen der Versicherte den
Weg von oder zur Arbeitsstätte zu Fuß zurück-
legte. Es ging also darum, geringfügige priva-
te Verrichtungen im Straßenraum – wie etwa
das Einwerfen eines Briefes in einem nahege-
legenen Briefkasten – in den Versicherungs-
schutz mit einzubeziehen. Die Rechtsprechung
führte aber zunehmend zu Abgrenzungspro-
blemen und Wertungswidersprüchen. Daher
hat das BSG in diesem neuen Urteil entschie-
den, dass alle privaten Unterbrechungen des
Arbeitsweges (außer den geringfügigen) in
jedem Fall zur Unterbrechung des Versiche-
rungsschutzes führen, unabhängig davon, ob
sich der Versicherte dabei noch im öffentlichen
Straßenraum befindet oder nicht. 
Urteil vom 9. Dezember 2003 – B 2 U 23/03 R –
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